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1. Das BVerfG hat entschieden: Solidaritätszuschlag ist (noch) verfassungsgemäß 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 26.3.2025 die Verfassungsbeschwerde gegen die 

Erhebung des Solidaritätszuschlags zurückgewiesen. Demnach ist dieser auch über das Jahr 2020 hin-

aus derzeit nicht verfassungswidrig. 

 

Der Solidaritätszuschlag wurde 1995 wieder als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körper-

schaftsteuer eingeführt, um den durch die deutsche Wiedervereinigung entstehenden finanziellen 

Mehrbedarf des Bundes zu finanzieren. Allerdings ist die Abgabe nicht zweckgebunden, sie kann auch 

für andere Zwecke eingesetzt werden. 

 

Seit 2021 wird der Solidaritätszuschlag nur noch von natürlichen Personen mit höherem Einkommen 

und Körperschaften erhoben. Im Jahr 2025 zahlen allein Veranlagte ab einer Einkommensteuer von 

19.950 € und Zusammenveranlagte ab 39.900 € bis zu 5,5 % auf die Einkommensteuer als Solidari-

tätszuschlag. Der volle Zuschlag kommt erst bei einer festgesetzten Einkommensteuer von rund 

114.000 € Einzelveranlagung bzw. knapp 230.000 € bei Zusammenveranlagten zum Tragen. 

 

Kapitalgesellschaften, Körperschaften wie z.B. Vereine und Stiftungen, sowie die meisten Kapitalan-

leger zahlen den Solidaritätszuschlag ohne Berücksichtigung einer Freigrenze. 

 

Die Kläger rügten einen Verstoß gegen Grundrechte, und zwar den Gleichheitsgrundsatz und die Ei-

gentumsgarantie. Das BVerfG hat jedoch die Zulässigkeit der Ergänzungsabgabe damit begründet, 

dass ein evidenter Wegfall des wiedervereinigungsbedingten Mehrbedarfs, der zur Aufhebung der 

Abgabe zwingen würde, nicht vorliege. 

 

Der Gesetzgeber hat nach der Urteilsbegründung einen weiten Spielraum und ist nur bei offenkundiger 

Entbehrlichkeit zur Abschaffung verpflichtet. 



 

Die Erhebung muss sich auf einen spezifischen, aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarf stützen 

wie die Folgen der Wiedervereinigung. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, den Fortbestand dieses Be-

darfs regelmäßig zu überprüfen. Aktuelle Analysen zeigen nach Auffassung des BVerfG, dass auch 

heute noch ein solcher Mehrbedarf besteht, z.B. durch strukturelle Unterschiede zwischen Ost und 

West. 

 

Es liegt demnach keine Verletzung der Grundrechte vor, da die Steuerbelastung verhältnismäßig sei 

und die unterschiedliche Behandlung von Steuerpflichtigen sachlich gerechtfertigt, z.B. durch die Nut-

zung von Freigrenzen und Gleitzonen. Der Solidaritätszuschlag bleibt daher (vorerst) verfassungsge-

mäß.  

 

 

2. Keine Umsatzsteuerhaftung des Grundstückserwerbers für unrichtigen  
Steuerausweis des Voreigentümers im Mietvertrag 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein Grundstückserwerber nicht für Umsatzsteuerbe-

träge haftet, die der Voreigentümer fälschlich in Mietverträgen ausgewiesen hat. Eine Zurechnung 

dieses Fehlers ist nur möglich, wenn der neue Eigentümer selbst an der Rechnungsausstellung mitge-

wirkt hat oder sie ihm vertretungsrechtlich zuzurechnen ist. 

 

Die Klägerin erwarb im vom BFH zu entscheidenden Fall ein vermietetes Bürogebäude im Rahmen 

der Zwangsversteigerung. In den bestehenden Mietverträgen hatte der Voreigentümer Umsatzsteuer 

offen ausgewiesen, obwohl es sich um steuerfreie Vermietungsumsätze handelte. Die Klägerin behan-

delte die Mieteinnahmen in ihrer Umsatzsteuererklärung als steuerfrei. Das Finanzamt forderte den-

noch Umsatzsteuer von der Klägerin wegen vermeintlich unrichtigen Steuerausweises. 

 

Dem ist der BFH mit seiner Entscheidung nicht gefolgt, da keine Zurechnung des falschen Steueraus-

weises an die Klägerin erfolgen dürfe, denn diese hatte die Mietverträge nicht selbst abgeschlossen. 

Ein unrichtiger Steuerausweis des Voreigentümers könne der Klägerin nicht automatisch zugerechnet 

werden. 

 

Auch der durch die Zwangsversteigerung erfolgte Eintritt der Klägerin in die Mietverhältnisse führt 

nicht zur Übernahme steuerlicher Pflichten aus alten Verträgen. Ohne eigene Mitwirkung könne keine 

Haftung der Klägerin erfolgen. Voraussetzung für die Haftung ist, dass der Steuerpflichtige selbst oder 

über einen Vertreter die Rechnung erstellt hat. Eine bloße Kontobezeichnung als Zahlungsempfänger 

reicht nicht aus. 

 

Die Mietzahlungen und Kontoauszüge der Mieter stellen auch keine Gutschriften im steuerlichen Sin-

ne dar. Eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Klägerin und Mietern zur Ausstellung von 

Rechnungen lag ebenfalls nicht vor. 

 

Der BFH hob daher das Urteil des Finanzgerichts auf. Die Klägerin schuldete demnach dem Finanz-

amt keine Umsatzsteuer aus den Mieteinnahmen. 

 

 

3. BFH hat entschieden: Freiberufliche Einkünfte einer Mitunternehmerschaft bei 
kaufmännischer Tätigkeit durch einen Berufsträger 

 

Freiberufler genießen gewisse steuerliche Privilegien, so müssen sie z.B. keine Gewerbesteuer zahlen 

und sind prinzipiell auch nicht buchführungspflichtig. Da Freiberufler allein oder als Mitunternehmer-

schaft ihre Tätigkeit ausüben können, ist die Kontrolle darüber, welche Tätigkeiten genau ausgeübt 

werden und ob diese als freiberuflich oder gewerblich zu qualifizieren sind, von entscheidender Be-

deutung. 

 

Bei mehreren Personen, die sich zur Ausübung freiberuflicher Tätigkeiten verbunden haben, muss jede 

Person die Anforderungen an die Freiberuflichkeit erfüllen. Erfüllt eine Person die Voraussetzungen 



nicht, besteht die Gefahr, dass nach der sog. Abfärbetheorie die gewerblichen Umsätze einer Person 

auch die aller übrigen Freiberufler „infizieren“ kann und somit sämtliche Umsätze vom Finanzamt als 

gewerblich eingestuft werden.  

 

Diese Erfahrung musste auch eine Zahnarztpraxis mit mehreren Berufsträgern machen. Einer der 

Zahnärzte war vereinfacht dargestellt innerhalb der Praxis nur in sehr geringem Umfang noch als 

Zahnarzt tätig und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Leitung, Verwaltung und Organisation der 

Praxis, also mit kaufmännischen Tätigkeiten. 

 

In sehr geringfügigem Umfang hatte der Zahnarzt Patienten beraten und hierdurch zahnärztliche Ho-

norare generiert. Das Finanzgericht hatte im gerichtlichen Verfahren dem Finanzamt zugestimmt, dass 

der Zahnarzt unzureichend freiberufliche, allerdings gewerbliche Einkünfte erzielt habe und somit die 

gesamte Praxis keine freiberuflichen Umsätze generiert, sondern gewerbliche. 

 

Gegen die Entscheidung legte die Zahnarztpraxis beim Bundesfinanzhof (BFH) erfolgreich Revision 

ein. Der BFH entschied, dass die Zahnarztpraxis weiterhin insgesamt freiberufliche Einkünfte erzielt 

habe. Hiernach könne eine freiberufliche Tätigkeit für den einzelnen Zahnarzt im Rahmen der Mitun-

ternehmerschaft auch durch eine Mit- und Zusammenarbeit stattfinden. Ein Mindestumfang für die 

nach außen gerichtete qualifizierte Tätigkeit sehe das Gesetz nach jetzt geänderter Auffassung nicht 

vor. 

 

 

4. Beweislast für Differenzbesteuerung bei Gebrauchtwagenkauf 
 

Ein Gebrauchtwagenhändler wandte im Jahr 2014 ausschließlich die Differenzbesteuerung an, wobei 

in 29 Fällen der Verkäufername nicht mit dem Halter übereinstimmte und in 22 weiteren Fällen die 

Fahrgestellnummern unvollständig oder falsch waren. Das Finanzamt nahm daraufhin Zuschätzungen 

vor, unterstellte Mehrumsätze und nahm die Regelbesteuerung vor.  

 

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Differenzbesteuerung dürfe nur angewendet werden, wenn 

die Voraussetzungen erfüllt sind und der Händler dies nachweisen kann. Gelingt der Nachweis nicht, 

ist ein Berufen auf Gutgläubigkeit dann nicht möglich, wenn der Händler Unregelmäßigkeiten nicht 

nachgegangen ist. Der Händler muss alles Zumutbare unternommen haben, um Unregelmäßigkeiten 

aufzuklären. Die Gutgläubigkeit muss der Händler nachweisen. Eine rein formalistische Aufzeichnung 

ist unzureichend. 

 

Bei abweichenden Halter- und Verkäufernamen ist der Händler verpflichtet, dem nachzugehen sowie 

entsprechende Aufzeichnungen mit Begründungen vorzunehmen und Nachweise zu den Unterlagen zu 

nehmen, z.B. Verkaufsvollmachten. 

 

Kann der Händler nicht aktiv seine Gutgläubigkeit nachweisen, ist im Zweifel die Regelbesteuerung 

anzuwenden, so wie hier geschehen.  

 

 

5. Änderung der Gewinnermittlungsart 
 

Steuerpflichtige, die freiwillig Bücher führen und Abschlüsse erstellen, sind damit wirksam zur Ge-

winnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich übergegangen. Nach einer Außenprüfung ist eine 

Rückkehr zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung nicht möglich.  

 

Im konkreten Fall hatte ein Kläger ab 2012 freiwillig Bücher geführt und für das Jahr 2016 einen Jah-

resabschluss erstellt, den er dem Finanzamt (FA) einreichte. Später, nach einer Außenprüfung und 

einer daraufhin erhöhten Gewinnfeststellung, wollte er rückwirkend zur Einnahmen-Überschuss-

Rechnung wechseln, um das Ergebnis zu „glätten“. Dies lehnte das FA ab. 

 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Entscheidung des FA. Er stellte klar, dass die Gewinnermittlung 

durch Betriebsvermögensvergleich der gesetzliche Regelfall ist. Eine Einnahmen-Überschuss-



Rechnung ist demnach nur möglich, wenn der Steuerpflichtige weder gesetzlich zur Buchführung ver-

pflichtet ist, noch tatsächlich Bücher führt oder Abschlüsse erstellt. 

 

Wer jedoch freiwillig Bücher führt und Abschlüsse erstellt, wählt damit verbindlich den Betriebsver-

mögensvergleich. Ein späterer Wechsel zurück zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist nur in Aus-

nahmefällen erlaubt, z.B. bei geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen, die hier nicht vorlagen. Zwar 

ist die Berichtigung materieller Fehler rechtlich zulässig. Darum handelt es sich beim Wahlrecht zur 

Gewinnermittlung aber gerade nicht. Eine Berechtigung zur Änderung war daher nicht möglich. 

 

 

6. Anscheinsbeweis für die Privatnutzung eines Geschäftsfahrzeugs 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch zwei Urteile entschieden, dass die pauschale Besteuerung der 

Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs nach der 1-%-Regel rechtmäßig ist, wenn keine ausrei-

chenden Tatsachen vorliegen, die den Anscheinsbeweis einer Privatnutzung entkräften. 

 

In einem Fall ging es um einen im Betriebsvermögen geführten sog. Pickup, der auch privat genutzt 

werden kann. Der Kläger hatte kein Fahrtenbuch geführt, hatte aber geltend gemacht, das Fahrzeug sei 

nicht privat genutzt worden. Das Finanzgericht (FG) hatte diesen Einwand akzeptiert. Der BFH hob 

das Urteil des FG auf, weil der Pickup zum privaten Gebrauch geeignet sei und der Familie des Unter-

nehmers auch außerhalb der Arbeitszeiten zur Verfügung gestanden habe. 

 

Die vom Kläger angeführten Umstände, dass das Fahrzeug für eine private Nutzung zu groß sei und es 

auch andere Fahrzeuge zur Nutzung im Privatvermögen gebe, reichten für eine Erschütterung des An-

scheinsbeweises nicht aus. Eine Gesamtschau aller Umstände ergab keinen atypischen Geschehensab-

lauf. 

 

In einem weiteren Verfahren hob der BFH das Urteil des FG auf, weil dieses bei der Prüfung der Pri-

vatnutzung zweier betrieblich geleaster Luxusfahrzeuge (BMW und Lamborghini) durch den Kläger 

den Maßstab für den Anscheinsbeweis verkannt und die Beweise unzutreffend gewürdigt habe. Auch 

hier gelte, dass betrieblich genutzte Fahrzeuge, die privat zur Verfügung stehen, nach allgemeiner 

Lebenserfahrung mangels Gegenbeweis als auch privat genutzt gelten. Hierbei muss der Steuerpflich-

tige nicht beweisen, dass keine Privatnutzung stattgefunden hat. Er muss aber plausibel darlegen, dass 

die ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs besteht, z.B. durch Nutzung gleichwerti-

ger Privatfahrzeuge. 

 

Der Unterschied zum ersten Verfahren lag darin, dass das FG handschriftliche, teilweise unleserliche 

Fahrtenbücher vorschnell zurückgewiesen hatte, ohne zu prüfen, ob sie zur Erschütterung des An-

scheinsbeweises geeignet sein könnten. 

 

Es hatte nach Auffassung des BFH nicht ausreichend geprüft, ob die im Privatvermögen vorhandenen 

Fahrzeuge (Ferrari, Jeep) gleichwertig mit den betrieblichen waren. Damit verletzte das FG die Pflicht 

zur umfassenden Beweiswürdigung. 
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